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Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6. Juli 2010 durch den  

Vorsitzenden Richter Ball, die Richterin Dr. Hessel sowie die Richter 

Dr. Achilles, Dr. Schneider und Dr. Bünger 

einstimmig beschlossen: 

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil der 5. Zivilkammer 

des Landgerichts Göttingen vom 8. Juli 2009 wird zurückgewie-

sen. 

Der Beklagte hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen. 

Streitwert: 4.440,93 € 

 

Gründe: 

Die Revision ist gemäß § 552a Satz 1 ZPO durch Beschluss zurück-

zuweisen, weil die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision (§ 543 

Abs. 2 Satz 1 ZPO) nicht vorliegen und das Rechtsmittel auch keine Aussicht 

auf Erfolg hat. Zur Begründung wird auf den Hinweisbeschluss des Senats vom  

13. April 2010 Bezug genommen (§ 552a Satz 2, § 522 Abs. 2 Satz 2 und 3 

ZPO). Die im Anschluss an den Hinweis des Senats erfolgten Ausführungen der 

Revision im Schriftsatz vom 17. Mai 2010 geben keinen Anlass zu einer abwei-

chenden Beurteilung. Der Senat hat sämtliche in dieser Stellungnahme ange-

führten Gesichtspunkte bei Erlass des Hinweisbeschlusses berücksichtigt. 

1 

1. Soweit die Revision meint, die im Senatsurteil vom 21. Januar 2009 

(VIII ZR 62/08, NJW 2009, 1139, Tz. 19) offen gelassene Frage, ob und gege-

benenfalls unter welchen Voraussetzungen der Vermieter den Mieter bei Ab-
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schluss des Mietvertrags auch auf einen nur möglichen Eigenbedarf hinweisen 

müsse, würde durch die vom Senat für den vorliegenden Fall angekündigte Ent-

scheidung nicht offen gelassen, sondern als grundsätzliche Rechtsfrage für die-

sen und vergleichbare Fälle entschieden, was nicht Aufgabe des Verfahrens 

nach § 552a ZPO sei, trifft dies nicht zu. 

3 Dabei bedarf es keiner Entscheidung, ob der Anwendungsbereich des 

§ 552a ZPO so eng zu verstehen ist, wie die Revision meint, oder ob das Revi-

sionsgericht nicht vielmehr im Interesse der vom Gesetzgeber verfolgten Ziel-

setzung (vgl. BT-Drs. 15/3482, S. 18 f.) von dieser Vorschrift auch dann 

Gebrauch machen darf, wenn die Maßstäbe für die Beantwortung der Zulas-

sungsfrage höchstrichterlich so weitgehend geklärt sind, dass hierdurch die 

rechtliche Beurteilung der Zulassungsfrage vorgezeichnet ist und das Beru-

fungsgericht insoweit und auch im Übrigen richtig entschieden hat. Denn auf die 

oben genannte Rechtsfrage kommt es für die Entscheidung nicht an. Wie im 

Hinweisbeschluss ausgeführt, ist angesichts der Gesamtumstände des vorlie-

genden Falles, namentlich der kurzen Zeitspanne von nur knapp drei Monaten 

zwischen dem Abschluss des Mietvertrags und der Eigenbedarfskündigung so-

wie der Wohn- und Lebenssituation des Beklagten, bereits auf der Grundlage 

der vorhandenen Senatsrechtsprechung von dem Bestehen einer Hinweispflicht 

des Beklagten in Bezug auf den Eigenbedarf auszugehen. Der Senat hat in 

dem oben genannten Urteil vom 21. Januar 2009 im Anschluss an die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass sich der Vermie-

ter zu seinem eigenen Verhalten in Widerspruch setzt, wenn er eine Wohnung 

auf unbestimmte Zeit vermietet, obwohl er entweder entschlossen ist oder zu-

mindest erwägt, sie alsbald selbst in Gebrauch zu nehmen. Er darf dem Mieter, 

der mit einer längeren Mietdauer rechnet, die mit jedem Umzug verbundenen 

Belastungen dann nicht zumuten, wenn er ihn über die Absicht oder zumindest 

die Aussicht begrenzter Mietdauer nicht aufklärt. 



- 4 - 

Das Berufungsgericht ist hinsichtlich der Frage der Absehbarkeit des Ei-

genbedarfs letztlich zu der Beurteilung gelangt, der Beklagte könne nicht ernst-

haft behaupten, dass er und seine jetzige Ehefrau zum Zeitpunkt des Mietver-

tragsabschlusses ein Zusammenziehen noch nicht in Erwägung gezogen hät-

ten, zumal er selbst eingeräumt habe, vor dem Ausspruch der Kündigung und 

damit weniger als drei Monate nach Abschluss des Mietvertrags sei in Erwä-

gung gezogen worden, eine andere Wohnung als Familienwohnung anzumie-

ten. Unter Zugrundelegung dieser revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden 

tatrichterlichen Würdigung (vgl. Ziffer 2 b des Hinweisbeschlusses) ist bereits 

nach der vorstehend genannten Senatsrechtsprechung unter dem Gesichts-

punkt des Erwägens eines alsbaldigen Eigengebrauchs und der damit verbun-

denen Aussicht einer nur begrenzten Mietdauer von einer Aufklärungspflicht 

des Beklagten auszugehen. 

4 

2. Soweit die Revision meint, den Zulassungsgrund der Sicherung einer 

einheitlichen Rechtsprechung aus der vom Beklagten vorgetragenen, nach Auf-

fassung der Revision durch das Berufungsgericht nicht ausreichend berücksich-

tigten Kenntnis der Klägerin von der Beziehung des Beklagten zu seiner dama-

ligen Lebensgefährtin herleiten zu können, geht diese Annahme fehl. Entgegen 

der Ansicht der Revision, lässt sich aus dem Senatsurteil vom 21. Januar 2009 

nicht der Grundsatz ableiten, dass der Mieter, wenn er Kenntnis vom Vorhan-

densein zum Beispiel von Kindern oder Lebensgefährten des Vermieters hat, 

stets auch mit der Möglichkeit eines Eigenbedarfs rechnen und sich beim Ver-

mieter deshalb erkundigen muss. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des 

Einzelfalls. Diese liegen hier gänzlich anders als in dem der Entscheidung des 

Senats vom 21. Januar 2009 zugrunde liegenden Fall. Anders als die Revision 

meint, erfordert das genannte Vorbringen aus den bereits in Ziffer 2 a des Hin-

weisbeschlusses genannten Gründen auch keine Zulassung der Revision unter 
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dem Gesichtspunkt der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör 

(Art. 103 Abs. 1 GG). 

6 3. Anhaltspunkte für eine Erfolgsaussicht der Revision bestehen nach 

wie vor nicht. Die in der Stellungnahme hierzu aufgeführten Gesichtspunkte 

sind vom Senat bei Erlass des Hinweisbeschlusses bedacht worden. 

7 a) Mit dem bereits in Ziffer 2 b des Hinweisbeschlusses behandelten Ein-

wand, es sei für den Beklagten nicht absehbar gewesen, dass sich die Bezie-

hung zu seiner damaligen Freundin nicht nur so rasch, sondern überhaupt in 

einer Weise entwickeln werde, dass beide Partner zusammenziehen, will die 

Revision ihre Würdigung an die Stelle der gegenteiligen rechtsfehlerfreien Beur-

teilung des Berufungsgerichts setzen. Hiermit kann sie nicht durchdringen. 

b) Letzteres gilt auch für den in Bezug auf die Frage einer einvernehmli-

chen Aufhebung des Mietvertrags wiederholten Angriff gegen die tatrichterliche 

Würdigung des Inhalts der Erklärungen der Parteien (vgl. Ziffer 2 c des Hin-

weisbeschlusses). Aus dem Berufungsurteil ergeben sich keine greifbaren An-

haltspunkte für die Annahme der Revision, das Berufungsgericht habe bei der 

Prüfung einer möglichen Vertragsaufhebung den vorhandenen Auslegungsstoff, 

insbesondere die in der Stellungnahme genannten Schreiben der Parteien, 

nicht vollständig berücksichtigt. 

8 

c) Auch der oben bereits erwähnte Gesichtspunkt der vom Beklagten 

vorgetragenen Kenntnis der Klägerin von dessen Beziehung zu seiner damali-

gen Lebensgefährtin begründet keine Erfolgsaussicht der Revision. Angesichts 

der festgestellten Umstände des vorliegenden Falles war das Berufungsgericht 

aus Rechtsgründen nicht gehalten, von einer Erkundigungspflicht der Klägerin 

hinsichtlich eines möglichen Eigenbedarfs des Beklagten auszugehen. 
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d) Zu dem Einwand fehlender eigener Vertragstreue der Klägerin hat der 

Senat unter Ziffer 2 d des Hinweisbeschlusses bereits Ausführungen gemacht. 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 
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Ball  Dr. Hessel  Dr. Achilles 

 Dr. Schneider  Dr. Bünger 

Vorinstanzen: 

AG Göttingen, Entscheidung vom 18.06.2008 - 25 C 354/07 -  

LG Göttingen, Entscheidung vom 08.07.2009 - 5 S 54/08 -  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


